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URTEIL
28 O 627/02

In dem einstweiligen Verfiigungsverfahren
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hat die 28. Zivilkammer des Landgerichts Koln ‘ i

auf die mundliche Verhandliung vom 13.11.2002 i

~ durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Reske,

den Richter am Landgericht Rehbein scwie
die Richterin Slota-Haaf

fir Recht erkannt:

Der Antrag auf Feststellung der Erledigung des Verfahrens in der Haupt-

sache wird zuruckgewiesen.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfugung wird zuriickgewiesen.
Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

Das Urtell ist vorlaufig vollstreckbar.

Der Antragstellerin bleibt nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch

Sicherheitsleistung in Hohe von 1.400,00 € abzuwenden, wenn nicht die

Antragsgegnerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Hohe leistet.

Tathestand:

Die Antragstellerin betreibt im Internet einen Mobilfunkhandel unter der Seite
S

Die Antragsgegnerin unterhalt unter der Internetseite - ein Internetfo-
rum, in dem nach Anmeldung einzelne Benutzer Erfahrungsberichte u.a. zum Kauf
oder Erwerb von Mobiltelefonen mit oder ohne Mobilfunkvertrag einstellen konnen.
Am 8. September 2002 wurden in dem Internetforum der Antragsgegnerin zwei Be-
richte von Kunden der Antragstellerin veroffentlicht, die sich kritisch mit deren Ge-
schaftsgebaren auseinandersetzten. Wegen des Inhaltes dieser beiden Beitrage
wird auf-Bl. 4 - 12 d.A. Bezug genommen.

Die Antragstellerin mahnte die Antragsgegnerin insoweit unter dem 10. September
2002 ab und forderte diese auf, die sogenannten Berichte von der Internetseite zu
entfernen. Hierzu erklarte sich der Geschaftsfihrer der Antragsgegnerin bereit. Al-

lerdings wurden dann in der Folgezeit lediglich die sog. Links auf die entsprechenden
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Seiten beseitigt, nicht hingegen die konkreten Beitrage selbst. Diese waren bei
Kenntnis der genauen Seitenbezeichnung bzw. tber eine Verlinkung auf einef ande-
ren Internetseite noch erreichbar. ‘

Die Antragstellerin war spater noch Gegenstand einer Reihe von weiteren Beitragen
anderer Kunden. Diese wurden von der Antragstellerin im Verlaufe des Verfahrens

vorgelegt und der Antragsgegnerin zur Kenntnis gebracht.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass der Inhalt der monierten Beitrage einen
Eingriff in ihren -eingerichteten und ausgeubten GeWerbebetrieb darstellten, da sie
grob geschaftsschadigenden Inhaltes seien und allgemein zu Sammelklagen oder
Sammeilstrafanzeigen gegen die Antragstellerin aufforderten. Die Antragsgegnerin
sel auch als Betreiberin des Forums nach dem Teledienstgésetz verpflichtet, ihre

Beitrage auf strafbare und rechtswidrige Inhalte hin zu Uberprifen und diese zu ent-

- fernen.
Die Antragstellerin beantragte in der mindlichen Verhandlung,

der Antragsgegnerin bei Vermeidung eines vom Gericht fur jeden Fall der

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €

und fur den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, eine Ord-

nungshaft oder Ordnungshaft bis zu zwéi Jahren, zu verbieten,

e-mails von Forenmitgliedern des Internetforums teltarif.de im geschaftli-

chen Verkehr Zu veroffentlichen, die grob geschaftsschadigenden Inhalt in
Bezug auf die Antragstellerin enthalten oder allgemein zu Sammelklagen

oder Sammelstrafanzeigen gegen die Antragstellerin aufrufen, insbeson-

dere wie unter m am 8. Oktober 2002 und im T
m geschehen.

Die Antragsgegnerin beantragte,
den Antrag zurlickzuweisen.

Nach der mundlichen Verhandlung hat die Antragstellerin durch am 21.11.02 bei Ge-

richt eingegangeneh Schriftsatz das Verfahren in der Hauptsache fir erledigt erklart,
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nachdem d'. Antragsgegnerin - dies ist unstr - die in dem Verfuigungsantrag ange-
sprochenen Seiten nunmehr endgtltig aus dem Internetforum entfernt habe. Dem

hat sich die Antragsgegnerin nicht angeschlossen.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, dass sie hinsichtlich der Inhalte der in
ihrem Online-Forum verdffentlichten Beitrage nicht verantwortlich sei. Hierzu be-
hauptet sie, dass sie lediglich die technischen Voraussetzungen fur das Forum zur
Verfugung stelle. Die einzelnen Beitrage wirden von dem jeweiligen Nutzer mit Hilfe
eines Online-Formulars in das Forum gestellt und seien anschlielend sofort fur je-
dermann abrufbar. Sie meint, aus der Konzeption des Forums und der Gestaltung
der einzelnen Beitrage sei klar erkennbar, dass es sich bei den eingesteliten Mittei-
lungen nicht um redaktionelle oder sonstige eigene Inhalte der Antragsgegnerin,
sondern um eigene Beitrdge des jeweiligen Forumnutzers handele.

SchlieBlich ist sie der Auffassung, dass die von der Antragstellerin gertigten Beitrage
aber auch nicht geeignet seien, die fur einen Unterlassungsanspruch erforderliche
Wiederholungsgefahr zu begriinden, da sie keine rechtswidrigen AuBerungén der
Autoren enthielten. Insbesondere konne es den Kunden der Antragstellerin nicht
verwehrt werden, offentlich Uber mogliche rechtliche Schritte gegen die Antragstelle-
rin nachzudenken bzw. Erfahrungen zu diesem Thema auszutauschern. Soweit sie
also von der Antragstellerin im Ubrigen nicht beanstandete Tatsachenbehauptungen

enthielten, handele es sich bei den Beitrdgen um zulassige Meinungsaullerungen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen

den Parteien gewechselten Schriftsdtze sowie die zu den Akten gereichten Unterla-

gen Bezug genommen.
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Entscheidungsqgrinde:

1.

Der Antrag auf Feststellung der Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache, als
den die Erledigungserkldrung nach dem Weigerung der Antragsgegnerin, sich dieser
anzuschlieen zu behandeln ist, ist als unzulassig zurtickzuweisen.

Dieser Antrag kann im Falle einer mundlichen Verhandlung wirksam nur bis zu deren
Ende gestellt werden, § 296a ZPO (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 24. Auflage, § 91a, Rn.
37). Vorliegend ging der Antrag allerdings schriftsatzlich erst nach dem Ende der
mundlichen Verhandlung bei Gericht ein. Eine Wiedereréffnimg der mundlichen Ver-
handlung kommt aufgrund der Natur des einstweiligen Verfiigungsverfahrens hier
nicht in Betracht.

Der Antrag wére aber auch unbegriindet, unabhangig davon, wie in der Sache selbst
zu entscheiden ist.

Denn die urspriingliche Begriindetheit des gestelltenAVerngungsantrages unterstelit,
ware das blofke Entfernen der monierten Beitrage aus dem Internetforum nicht ge-
eignet, die Wiederholungsgefahr zu beseitigen. Dies setzte vieimehr die Abgabe ei-
ner strafbewehrten Unterlassungserklarung durch die Antragsgegnerin voraus, was
hier unstreitig nicht geschehen ist. Denn der gestellte Antrag war nicht nur auf die
Beseitigung bestimmter Beitrage, sondern auf das generelle Unterlassung derartiger
Veroffentlichungen gerichtet.

Damit ist weiterhin Gber den in der mindlichen Verhandlung gesteliten Antrag zu be-

finden.

Der Antrag auf Erlass der von der Antragstellerin begehrten einstweiligen Verfigung

ist nicht begriindet.

Der Antragstellerin steht gegentber der Antragsgegnerin kein Unterlassungsan-
spruch gemaR den §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB zu.
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in Bezug 2uf die mit der Antragsschrift unmittelbar in Bezug genommenen beiden
Beitrage aus der Internetveroffentlichung vom 9. September 2002 kann dahinstehen,
inwieweit eine Verantwortlichkeit der Antragsgegnerin nach Kenntniserlangung von\
ihrem Inhalt nach Abmahnung durch die Antragstellerin gemaR § 11 Ziff. 1 des Tele-

dienstgesetzes gegeben ware.

Denn fir einen entsprechenden Unterlassungsanspruch fehlt es bereits an dem

hierfur notwendigen rechtswidrigen Inhalt.

Beide Beitrage schildern konkrete Erfahrungen, die Kunden in der Geschéftsab-
wicklung mit der Antragstellerin gemaéht haben. Diese werden auch konkret be-
zeichnet, wobei stets zweil Problemfelder angesprochen werden. Zum einen den be-
haupteten Nichterhalt eines bestimmten Handys sowie eine angeblich nicht erfolgte
Gutschrift, die versprochen worden sein soll. Diese konkreten Tatsachenbehauptun-
gen werden von der Antragstellerin auch nicht bestritten.

Die aus diesen Tatsachen von den Autoren dér Beitrage gezogenen Schiussfolge-
rungen stellen aber zulassige Meinungsauf3erungen dar. |

Es ist ihnen zunachst ein pauschaler Boykott-Aufruf oder ein Aufruf zu Sammel-
Klagen oder Sammel-Strafanzeigen nicht zu entnehmen. Es werden lediglich
"Ratschlage" fur diejenigen erteilt, die ahnliche Erfahrungen mit der Antragstellerin
gemacht haben soliten. ' '

Sofern in diesen Beitragen der Antragstellerin ein unredliches Geschaftsgebaren
unterstellt wird, so ist auch diese AuRerung zulassig. Denn die grundsatzlich beste-
hende MeinungséuBerungsfreihéit findet erst dort ihre Grenze, wo die Schwelle zur
sogenannten Schmahkritik Gberschritten ist; Dies ist dann gegeben, wenn mit einer
bestimmten AuBRerung allein die Schadigung des von der AuRerung Betroffenen be-
zweckt ist. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Vielmehr handelt es sich vorliegend um
Schiussfolgerungen, die juristische Laien in Bezug auf einen konkreten, streitigen
Sachverhalt vorgenommen haben. Bestehen fur derartige AdBerungen konkrete An-
knlpfungspunkte, so hat sie ein Betroffener auch dann hinzunehmen, wenn sich die
von dem AuBerndén vorgenommene juristische Einordnung bei génauer Prifung als
nicht haltbar oder jedenfalls umstritten herausstellen sollten (Wenzel, Das Recht der

Wort- und Bildberichterstattung, 4. Auflage, Rdnr. 4.57, 4.58 m.w.N.).
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Soweit die Antragstellerin im Verlaufe des Verfahrens weitere Beitrage eingereicht
hatte, die nach ihrer Auffassung rechtswidrige Inhalte enthalten, so scheitert eine
Verantwortlichkeit der Antragsgegnerin insoweit jedenfalls bereits daran, dass sie als
Diensteanbieter im Sinne der § 9 - 11 des Teledienstgesetzes nicht verpflichtet ist,
die von ihr ubermittelten oder gespeicherten -Informationen zu Gberwachen oder
nach Umstanden zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tatigkeit hinweisen, § 8
Abs. 2 S. 1 Teledienstgesetz. Dafir, dass sich die Antragsgegnerin die Inhalte des in
ihrem Forum veroffentiichten Beitrage selbst zu eigen gemacht héatte, bestehen keine
Anhaltspunkte. Dementsprechend ware sie erst nach Kenntniserlangung von dem
Inhalt gemal § 11 Ziff. 1 des Teledienstgesetzes zﬁr Uberpriifung verpflichtet gewe-
sen. Eine rechtzeitige Kenntniserlangung vor der mindlichen Verhandlung war hier
aber nicht gegeben.

Im Ubrigen wiirde der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aber auch hier an-
gesichts des fehlenden rechtswidrigen Inhaltes aus den bereits genannten Grinden
scheitern. Der Schriftsatz der Antragstellerin vom 2.12.02 gibt keine Veranlassung

fur eine abweichende Einschatzung.

Die Nebenentscheidung beruhen auf §§ 91 Abs. 1 S. 1 1. HS, 708 Ziff. 6, 711, 108
Abs. 1S.2ZPO. '

Streitwert: 15.000,00 €

Reske ' ‘ v Slota-Haaf . 'Rehbein
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hat die 28. Zivilkammer des Landgerichts Koln ‘ i

auf die mundliche Verhandliung vom 13.11.2002 i

~ durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Reske,

den Richter am Landgericht Rehbein scwie
die Richterin Slota-Haaf

fir Recht erkannt:

Der Antrag auf Feststellung der Erledigung des Verfahrens in der Haupt-
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Der Antragstellerin bleibt nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch

Sicherheitsleistung in Hohe von 1.400,00 € abzuwenden, wenn nicht die

Antragsgegnerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Hohe leistet.

Tathestand:

Die Antragstellerin betreibt im Internet einen Mobilfunkhandel unter der Seite
S

Die Antragsgegnerin unterhalt unter der Internetseite - ein Internetfo-
rum, in dem nach Anmeldung einzelne Benutzer Erfahrungsberichte u.a. zum Kauf
oder Erwerb von Mobiltelefonen mit oder ohne Mobilfunkvertrag einstellen konnen.
Am 8. September 2002 wurden in dem Internetforum der Antragsgegnerin zwei Be-
richte von Kunden der Antragstellerin veroffentlicht, die sich kritisch mit deren Ge-
schaftsgebaren auseinandersetzten. Wegen des Inhaltes dieser beiden Beitrage
wird auf-Bl. 4 - 12 d.A. Bezug genommen.

Die Antragstellerin mahnte die Antragsgegnerin insoweit unter dem 10. September
2002 ab und forderte diese auf, die sogenannten Berichte von der Internetseite zu
entfernen. Hierzu erklarte sich der Geschaftsfihrer der Antragsgegnerin bereit. Al-

lerdings wurden dann in der Folgezeit lediglich die sog. Links auf die entsprechenden
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Seiten beseitigt, nicht hingegen die konkreten Beitrage selbst. Diese waren bei
Kenntnis der genauen Seitenbezeichnung bzw. tber eine Verlinkung auf einef ande-
ren Internetseite noch erreichbar. ‘

Die Antragstellerin war spater noch Gegenstand einer Reihe von weiteren Beitragen
anderer Kunden. Diese wurden von der Antragstellerin im Verlaufe des Verfahrens

vorgelegt und der Antragsgegnerin zur Kenntnis gebracht.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass der Inhalt der monierten Beitrage einen
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Beitrage auf strafbare und rechtswidrige Inhalte hin zu Uberprifen und diese zu ent-

- fernen.
Die Antragstellerin beantragte in der mindlichen Verhandlung,

der Antragsgegnerin bei Vermeidung eines vom Gericht fur jeden Fall der

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €

und fur den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, eine Ord-

nungshaft oder Ordnungshaft bis zu zwéi Jahren, zu verbieten,

e-mails von Forenmitgliedern des Internetforums teltarif.de im geschaftli-

chen Verkehr Zu veroffentlichen, die grob geschaftsschadigenden Inhalt in
Bezug auf die Antragstellerin enthalten oder allgemein zu Sammelklagen

oder Sammelstrafanzeigen gegen die Antragstellerin aufrufen, insbeson-

dere wie unter m am 8. Oktober 2002 und im T
m geschehen.

Die Antragsgegnerin beantragte,
den Antrag zurlickzuweisen.

Nach der mundlichen Verhandlung hat die Antragstellerin durch am 21.11.02 bei Ge-

richt eingegangeneh Schriftsatz das Verfahren in der Hauptsache fir erledigt erklart,
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sprochenen Seiten nunmehr endgtltig aus dem Internetforum entfernt habe. Dem
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Entscheidungsqgrinde:

1.

Der Antrag auf Feststellung der Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache, als
den die Erledigungserkldrung nach dem Weigerung der Antragsgegnerin, sich dieser
anzuschlieen zu behandeln ist, ist als unzulassig zurtickzuweisen.

Dieser Antrag kann im Falle einer mundlichen Verhandlung wirksam nur bis zu deren
Ende gestellt werden, § 296a ZPO (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 24. Auflage, § 91a, Rn.
37). Vorliegend ging der Antrag allerdings schriftsatzlich erst nach dem Ende der
mundlichen Verhandlung bei Gericht ein. Eine Wiedereréffnimg der mundlichen Ver-
handlung kommt aufgrund der Natur des einstweiligen Verfiigungsverfahrens hier
nicht in Betracht.

Der Antrag wére aber auch unbegriindet, unabhangig davon, wie in der Sache selbst
zu entscheiden ist.

Denn die urspriingliche Begriindetheit des gestelltenAVerngungsantrages unterstelit,
ware das blofke Entfernen der monierten Beitrage aus dem Internetforum nicht ge-
eignet, die Wiederholungsgefahr zu beseitigen. Dies setzte vieimehr die Abgabe ei-
ner strafbewehrten Unterlassungserklarung durch die Antragsgegnerin voraus, was
hier unstreitig nicht geschehen ist. Denn der gestellte Antrag war nicht nur auf die
Beseitigung bestimmter Beitrage, sondern auf das generelle Unterlassung derartiger
Veroffentlichungen gerichtet.

Damit ist weiterhin Gber den in der mindlichen Verhandlung gesteliten Antrag zu be-

finden.

Der Antrag auf Erlass der von der Antragstellerin begehrten einstweiligen Verfigung

ist nicht begriindet.

Der Antragstellerin steht gegentber der Antragsgegnerin kein Unterlassungsan-
spruch gemaR den §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB zu.
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in Bezug 2uf die mit der Antragsschrift unmittelbar in Bezug genommenen beiden
Beitrage aus der Internetveroffentlichung vom 9. September 2002 kann dahinstehen,
inwieweit eine Verantwortlichkeit der Antragsgegnerin nach Kenntniserlangung von\
ihrem Inhalt nach Abmahnung durch die Antragstellerin gemaR § 11 Ziff. 1 des Tele-

dienstgesetzes gegeben ware.

Denn fir einen entsprechenden Unterlassungsanspruch fehlt es bereits an dem

hierfur notwendigen rechtswidrigen Inhalt.

Beide Beitrage schildern konkrete Erfahrungen, die Kunden in der Geschéftsab-
wicklung mit der Antragstellerin gemaéht haben. Diese werden auch konkret be-
zeichnet, wobei stets zweil Problemfelder angesprochen werden. Zum einen den be-
haupteten Nichterhalt eines bestimmten Handys sowie eine angeblich nicht erfolgte
Gutschrift, die versprochen worden sein soll. Diese konkreten Tatsachenbehauptun-
gen werden von der Antragstellerin auch nicht bestritten.

Die aus diesen Tatsachen von den Autoren dér Beitrage gezogenen Schiussfolge-
rungen stellen aber zulassige Meinungsauf3erungen dar. |

Es ist ihnen zunachst ein pauschaler Boykott-Aufruf oder ein Aufruf zu Sammel-
Klagen oder Sammel-Strafanzeigen nicht zu entnehmen. Es werden lediglich
"Ratschlage" fur diejenigen erteilt, die ahnliche Erfahrungen mit der Antragstellerin
gemacht haben soliten. ' '

Sofern in diesen Beitragen der Antragstellerin ein unredliches Geschaftsgebaren
unterstellt wird, so ist auch diese AuRerung zulassig. Denn die grundsatzlich beste-
hende MeinungséuBerungsfreihéit findet erst dort ihre Grenze, wo die Schwelle zur
sogenannten Schmahkritik Gberschritten ist; Dies ist dann gegeben, wenn mit einer
bestimmten AuBRerung allein die Schadigung des von der AuRerung Betroffenen be-
zweckt ist. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Vielmehr handelt es sich vorliegend um
Schiussfolgerungen, die juristische Laien in Bezug auf einen konkreten, streitigen
Sachverhalt vorgenommen haben. Bestehen fur derartige AdBerungen konkrete An-
knlpfungspunkte, so hat sie ein Betroffener auch dann hinzunehmen, wenn sich die
von dem AuBerndén vorgenommene juristische Einordnung bei génauer Prifung als
nicht haltbar oder jedenfalls umstritten herausstellen sollten (Wenzel, Das Recht der

Wort- und Bildberichterstattung, 4. Auflage, Rdnr. 4.57, 4.58 m.w.N.).
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Soweit die Antragstellerin im Verlaufe des Verfahrens weitere Beitrage eingereicht
hatte, die nach ihrer Auffassung rechtswidrige Inhalte enthalten, so scheitert eine
Verantwortlichkeit der Antragsgegnerin insoweit jedenfalls bereits daran, dass sie als
Diensteanbieter im Sinne der § 9 - 11 des Teledienstgesetzes nicht verpflichtet ist,
die von ihr ubermittelten oder gespeicherten -Informationen zu Gberwachen oder
nach Umstanden zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tatigkeit hinweisen, § 8
Abs. 2 S. 1 Teledienstgesetz. Dafir, dass sich die Antragsgegnerin die Inhalte des in
ihrem Forum veroffentiichten Beitrage selbst zu eigen gemacht héatte, bestehen keine
Anhaltspunkte. Dementsprechend ware sie erst nach Kenntniserlangung von dem
Inhalt gemal § 11 Ziff. 1 des Teledienstgesetzes zﬁr Uberpriifung verpflichtet gewe-
sen. Eine rechtzeitige Kenntniserlangung vor der mindlichen Verhandlung war hier
aber nicht gegeben.

Im Ubrigen wiirde der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aber auch hier an-
gesichts des fehlenden rechtswidrigen Inhaltes aus den bereits genannten Grinden
scheitern. Der Schriftsatz der Antragstellerin vom 2.12.02 gibt keine Veranlassung

fur eine abweichende Einschatzung.

Die Nebenentscheidung beruhen auf §§ 91 Abs. 1 S. 1 1. HS, 708 Ziff. 6, 711, 108
Abs. 1S.2ZPO. '

Streitwert: 15.000,00 €

Reske ' ‘ v Slota-Haaf . 'Rehbein
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AY
Verkiundet am 04.12.2002 At/

Hackert, Justizhauptsekretarin
als Urkundsbeamter der Geschéftsstelle

ku.

LANDGERICHT KOLN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
28 O 627/02

In dem einstweiligen Verfiigungsverfahren
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hat die 28. Zivilkammer des Landgerichts Koln ‘ i

auf die mundliche Verhandliung vom 13.11.2002 i

~ durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Reske,

den Richter am Landgericht Rehbein scwie
die Richterin Slota-Haaf

fir Recht erkannt:

Der Antrag auf Feststellung der Erledigung des Verfahrens in der Haupt-

sache wird zuruckgewiesen.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfugung wird zuriickgewiesen.
Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

Das Urtell ist vorlaufig vollstreckbar.

Der Antragstellerin bleibt nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch

Sicherheitsleistung in Hohe von 1.400,00 € abzuwenden, wenn nicht die

Antragsgegnerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Hohe leistet.

Tathestand:

Die Antragstellerin betreibt im Internet einen Mobilfunkhandel unter der Seite
S

Die Antragsgegnerin unterhalt unter der Internetseite - ein Internetfo-
rum, in dem nach Anmeldung einzelne Benutzer Erfahrungsberichte u.a. zum Kauf
oder Erwerb von Mobiltelefonen mit oder ohne Mobilfunkvertrag einstellen konnen.
Am 8. September 2002 wurden in dem Internetforum der Antragsgegnerin zwei Be-
richte von Kunden der Antragstellerin veroffentlicht, die sich kritisch mit deren Ge-
schaftsgebaren auseinandersetzten. Wegen des Inhaltes dieser beiden Beitrage
wird auf-Bl. 4 - 12 d.A. Bezug genommen.

Die Antragstellerin mahnte die Antragsgegnerin insoweit unter dem 10. September
2002 ab und forderte diese auf, die sogenannten Berichte von der Internetseite zu
entfernen. Hierzu erklarte sich der Geschaftsfihrer der Antragsgegnerin bereit. Al-

lerdings wurden dann in der Folgezeit lediglich die sog. Links auf die entsprechenden
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Seiten beseitigt, nicht hingegen die konkreten Beitrage selbst. Diese waren bei
Kenntnis der genauen Seitenbezeichnung bzw. tber eine Verlinkung auf einef ande-
ren Internetseite noch erreichbar. ‘

Die Antragstellerin war spater noch Gegenstand einer Reihe von weiteren Beitragen
anderer Kunden. Diese wurden von der Antragstellerin im Verlaufe des Verfahrens

vorgelegt und der Antragsgegnerin zur Kenntnis gebracht.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass der Inhalt der monierten Beitrage einen
Eingriff in ihren -eingerichteten und ausgeubten GeWerbebetrieb darstellten, da sie
grob geschaftsschadigenden Inhaltes seien und allgemein zu Sammelklagen oder
Sammeilstrafanzeigen gegen die Antragstellerin aufforderten. Die Antragsgegnerin
sel auch als Betreiberin des Forums nach dem Teledienstgésetz verpflichtet, ihre

Beitrage auf strafbare und rechtswidrige Inhalte hin zu Uberprifen und diese zu ent-

- fernen.
Die Antragstellerin beantragte in der mindlichen Verhandlung,

der Antragsgegnerin bei Vermeidung eines vom Gericht fur jeden Fall der

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €

und fur den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, eine Ord-

nungshaft oder Ordnungshaft bis zu zwéi Jahren, zu verbieten,

e-mails von Forenmitgliedern des Internetforums teltarif.de im geschaftli-

chen Verkehr Zu veroffentlichen, die grob geschaftsschadigenden Inhalt in
Bezug auf die Antragstellerin enthalten oder allgemein zu Sammelklagen

oder Sammelstrafanzeigen gegen die Antragstellerin aufrufen, insbeson-

dere wie unter m am 8. Oktober 2002 und im T
m geschehen.

Die Antragsgegnerin beantragte,
den Antrag zurlickzuweisen.

Nach der mundlichen Verhandlung hat die Antragstellerin durch am 21.11.02 bei Ge-

richt eingegangeneh Schriftsatz das Verfahren in der Hauptsache fir erledigt erklart,
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nachdem d'. Antragsgegnerin - dies ist unstr - die in dem Verfuigungsantrag ange-
sprochenen Seiten nunmehr endgtltig aus dem Internetforum entfernt habe. Dem

hat sich die Antragsgegnerin nicht angeschlossen.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, dass sie hinsichtlich der Inhalte der in
ihrem Online-Forum verdffentlichten Beitrage nicht verantwortlich sei. Hierzu be-
hauptet sie, dass sie lediglich die technischen Voraussetzungen fur das Forum zur
Verfugung stelle. Die einzelnen Beitrage wirden von dem jeweiligen Nutzer mit Hilfe
eines Online-Formulars in das Forum gestellt und seien anschlielend sofort fur je-
dermann abrufbar. Sie meint, aus der Konzeption des Forums und der Gestaltung
der einzelnen Beitrage sei klar erkennbar, dass es sich bei den eingesteliten Mittei-
lungen nicht um redaktionelle oder sonstige eigene Inhalte der Antragsgegnerin,
sondern um eigene Beitrdge des jeweiligen Forumnutzers handele.

SchlieBlich ist sie der Auffassung, dass die von der Antragstellerin gertigten Beitrage
aber auch nicht geeignet seien, die fur einen Unterlassungsanspruch erforderliche
Wiederholungsgefahr zu begriinden, da sie keine rechtswidrigen AuBerungén der
Autoren enthielten. Insbesondere konne es den Kunden der Antragstellerin nicht
verwehrt werden, offentlich Uber mogliche rechtliche Schritte gegen die Antragstelle-
rin nachzudenken bzw. Erfahrungen zu diesem Thema auszutauschern. Soweit sie
also von der Antragstellerin im Ubrigen nicht beanstandete Tatsachenbehauptungen

enthielten, handele es sich bei den Beitrdgen um zulassige Meinungsaullerungen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen

den Parteien gewechselten Schriftsdtze sowie die zu den Akten gereichten Unterla-

gen Bezug genommen.
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Entscheidungsqgrinde:

1.

Der Antrag auf Feststellung der Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache, als
den die Erledigungserkldrung nach dem Weigerung der Antragsgegnerin, sich dieser
anzuschlieen zu behandeln ist, ist als unzulassig zurtickzuweisen.

Dieser Antrag kann im Falle einer mundlichen Verhandlung wirksam nur bis zu deren
Ende gestellt werden, § 296a ZPO (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 24. Auflage, § 91a, Rn.
37). Vorliegend ging der Antrag allerdings schriftsatzlich erst nach dem Ende der
mundlichen Verhandlung bei Gericht ein. Eine Wiedereréffnimg der mundlichen Ver-
handlung kommt aufgrund der Natur des einstweiligen Verfiigungsverfahrens hier
nicht in Betracht.

Der Antrag wére aber auch unbegriindet, unabhangig davon, wie in der Sache selbst
zu entscheiden ist.

Denn die urspriingliche Begriindetheit des gestelltenAVerngungsantrages unterstelit,
ware das blofke Entfernen der monierten Beitrage aus dem Internetforum nicht ge-
eignet, die Wiederholungsgefahr zu beseitigen. Dies setzte vieimehr die Abgabe ei-
ner strafbewehrten Unterlassungserklarung durch die Antragsgegnerin voraus, was
hier unstreitig nicht geschehen ist. Denn der gestellte Antrag war nicht nur auf die
Beseitigung bestimmter Beitrage, sondern auf das generelle Unterlassung derartiger
Veroffentlichungen gerichtet.

Damit ist weiterhin Gber den in der mindlichen Verhandlung gesteliten Antrag zu be-

finden.

Der Antrag auf Erlass der von der Antragstellerin begehrten einstweiligen Verfigung

ist nicht begriindet.

Der Antragstellerin steht gegentber der Antragsgegnerin kein Unterlassungsan-
spruch gemaR den §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB zu.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

I


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Inforrgationsrecht - http://ww.jurpc.de

in Bezug 2uf die mit der Antragsschrift unmittelbar in Bezug genommenen beiden
Beitrage aus der Internetveroffentlichung vom 9. September 2002 kann dahinstehen,
inwieweit eine Verantwortlichkeit der Antragsgegnerin nach Kenntniserlangung von\
ihrem Inhalt nach Abmahnung durch die Antragstellerin gemaR § 11 Ziff. 1 des Tele-

dienstgesetzes gegeben ware.

Denn fir einen entsprechenden Unterlassungsanspruch fehlt es bereits an dem

hierfur notwendigen rechtswidrigen Inhalt.

Beide Beitrage schildern konkrete Erfahrungen, die Kunden in der Geschéftsab-
wicklung mit der Antragstellerin gemaéht haben. Diese werden auch konkret be-
zeichnet, wobei stets zweil Problemfelder angesprochen werden. Zum einen den be-
haupteten Nichterhalt eines bestimmten Handys sowie eine angeblich nicht erfolgte
Gutschrift, die versprochen worden sein soll. Diese konkreten Tatsachenbehauptun-
gen werden von der Antragstellerin auch nicht bestritten.

Die aus diesen Tatsachen von den Autoren dér Beitrage gezogenen Schiussfolge-
rungen stellen aber zulassige Meinungsauf3erungen dar. |

Es ist ihnen zunachst ein pauschaler Boykott-Aufruf oder ein Aufruf zu Sammel-
Klagen oder Sammel-Strafanzeigen nicht zu entnehmen. Es werden lediglich
"Ratschlage" fur diejenigen erteilt, die ahnliche Erfahrungen mit der Antragstellerin
gemacht haben soliten. ' '

Sofern in diesen Beitragen der Antragstellerin ein unredliches Geschaftsgebaren
unterstellt wird, so ist auch diese AuRerung zulassig. Denn die grundsatzlich beste-
hende MeinungséuBerungsfreihéit findet erst dort ihre Grenze, wo die Schwelle zur
sogenannten Schmahkritik Gberschritten ist; Dies ist dann gegeben, wenn mit einer
bestimmten AuBRerung allein die Schadigung des von der AuRerung Betroffenen be-
zweckt ist. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Vielmehr handelt es sich vorliegend um
Schiussfolgerungen, die juristische Laien in Bezug auf einen konkreten, streitigen
Sachverhalt vorgenommen haben. Bestehen fur derartige AdBerungen konkrete An-
knlpfungspunkte, so hat sie ein Betroffener auch dann hinzunehmen, wenn sich die
von dem AuBerndén vorgenommene juristische Einordnung bei génauer Prifung als
nicht haltbar oder jedenfalls umstritten herausstellen sollten (Wenzel, Das Recht der

Wort- und Bildberichterstattung, 4. Auflage, Rdnr. 4.57, 4.58 m.w.N.).
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Soweit die Antragstellerin im Verlaufe des Verfahrens weitere Beitrage eingereicht
hatte, die nach ihrer Auffassung rechtswidrige Inhalte enthalten, so scheitert eine
Verantwortlichkeit der Antragsgegnerin insoweit jedenfalls bereits daran, dass sie als
Diensteanbieter im Sinne der § 9 - 11 des Teledienstgesetzes nicht verpflichtet ist,
die von ihr ubermittelten oder gespeicherten -Informationen zu Gberwachen oder
nach Umstanden zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tatigkeit hinweisen, § 8
Abs. 2 S. 1 Teledienstgesetz. Dafir, dass sich die Antragsgegnerin die Inhalte des in
ihrem Forum veroffentiichten Beitrage selbst zu eigen gemacht héatte, bestehen keine
Anhaltspunkte. Dementsprechend ware sie erst nach Kenntniserlangung von dem
Inhalt gemal § 11 Ziff. 1 des Teledienstgesetzes zﬁr Uberpriifung verpflichtet gewe-
sen. Eine rechtzeitige Kenntniserlangung vor der mindlichen Verhandlung war hier
aber nicht gegeben.

Im Ubrigen wiirde der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aber auch hier an-
gesichts des fehlenden rechtswidrigen Inhaltes aus den bereits genannten Grinden
scheitern. Der Schriftsatz der Antragstellerin vom 2.12.02 gibt keine Veranlassung

fur eine abweichende Einschatzung.

Die Nebenentscheidung beruhen auf §§ 91 Abs. 1 S. 1 1. HS, 708 Ziff. 6, 711, 108
Abs. 1S.2ZPO. '

Streitwert: 15.000,00 €

Reske ' ‘ v Slota-Haaf . 'Rehbein
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In dem einstweiligen Verfiigungsverfahren
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hat die 28. Zivilkammer des Landgerichts Koln ‘ i

auf die mundliche Verhandliung vom 13.11.2002 i

~ durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Reske,

den Richter am Landgericht Rehbein scwie
die Richterin Slota-Haaf

fir Recht erkannt:

Der Antrag auf Feststellung der Erledigung des Verfahrens in der Haupt-

sache wird zuruckgewiesen.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfugung wird zuriickgewiesen.
Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

Das Urtell ist vorlaufig vollstreckbar.

Der Antragstellerin bleibt nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch

Sicherheitsleistung in Hohe von 1.400,00 € abzuwenden, wenn nicht die

Antragsgegnerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Hohe leistet.

Tathestand:

Die Antragstellerin betreibt im Internet einen Mobilfunkhandel unter der Seite
S

Die Antragsgegnerin unterhalt unter der Internetseite - ein Internetfo-
rum, in dem nach Anmeldung einzelne Benutzer Erfahrungsberichte u.a. zum Kauf
oder Erwerb von Mobiltelefonen mit oder ohne Mobilfunkvertrag einstellen konnen.
Am 8. September 2002 wurden in dem Internetforum der Antragsgegnerin zwei Be-
richte von Kunden der Antragstellerin veroffentlicht, die sich kritisch mit deren Ge-
schaftsgebaren auseinandersetzten. Wegen des Inhaltes dieser beiden Beitrage
wird auf-Bl. 4 - 12 d.A. Bezug genommen.

Die Antragstellerin mahnte die Antragsgegnerin insoweit unter dem 10. September
2002 ab und forderte diese auf, die sogenannten Berichte von der Internetseite zu
entfernen. Hierzu erklarte sich der Geschaftsfihrer der Antragsgegnerin bereit. Al-

lerdings wurden dann in der Folgezeit lediglich die sog. Links auf die entsprechenden
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Seiten beseitigt, nicht hingegen die konkreten Beitrage selbst. Diese waren bei
Kenntnis der genauen Seitenbezeichnung bzw. tber eine Verlinkung auf einef ande-
ren Internetseite noch erreichbar. ‘

Die Antragstellerin war spater noch Gegenstand einer Reihe von weiteren Beitragen
anderer Kunden. Diese wurden von der Antragstellerin im Verlaufe des Verfahrens

vorgelegt und der Antragsgegnerin zur Kenntnis gebracht.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass der Inhalt der monierten Beitrage einen
Eingriff in ihren -eingerichteten und ausgeubten GeWerbebetrieb darstellten, da sie
grob geschaftsschadigenden Inhaltes seien und allgemein zu Sammelklagen oder
Sammeilstrafanzeigen gegen die Antragstellerin aufforderten. Die Antragsgegnerin
sel auch als Betreiberin des Forums nach dem Teledienstgésetz verpflichtet, ihre

Beitrage auf strafbare und rechtswidrige Inhalte hin zu Uberprifen und diese zu ent-

- fernen.
Die Antragstellerin beantragte in der mindlichen Verhandlung,

der Antragsgegnerin bei Vermeidung eines vom Gericht fur jeden Fall der

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €

und fur den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, eine Ord-

nungshaft oder Ordnungshaft bis zu zwéi Jahren, zu verbieten,

e-mails von Forenmitgliedern des Internetforums teltarif.de im geschaftli-

chen Verkehr Zu veroffentlichen, die grob geschaftsschadigenden Inhalt in
Bezug auf die Antragstellerin enthalten oder allgemein zu Sammelklagen

oder Sammelstrafanzeigen gegen die Antragstellerin aufrufen, insbeson-

dere wie unter m am 8. Oktober 2002 und im T
m geschehen.

Die Antragsgegnerin beantragte,
den Antrag zurlickzuweisen.

Nach der mundlichen Verhandlung hat die Antragstellerin durch am 21.11.02 bei Ge-

richt eingegangeneh Schriftsatz das Verfahren in der Hauptsache fir erledigt erklart,
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nachdem d'. Antragsgegnerin - dies ist unstr - die in dem Verfuigungsantrag ange-
sprochenen Seiten nunmehr endgtltig aus dem Internetforum entfernt habe. Dem

hat sich die Antragsgegnerin nicht angeschlossen.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, dass sie hinsichtlich der Inhalte der in
ihrem Online-Forum verdffentlichten Beitrage nicht verantwortlich sei. Hierzu be-
hauptet sie, dass sie lediglich die technischen Voraussetzungen fur das Forum zur
Verfugung stelle. Die einzelnen Beitrage wirden von dem jeweiligen Nutzer mit Hilfe
eines Online-Formulars in das Forum gestellt und seien anschlielend sofort fur je-
dermann abrufbar. Sie meint, aus der Konzeption des Forums und der Gestaltung
der einzelnen Beitrage sei klar erkennbar, dass es sich bei den eingesteliten Mittei-
lungen nicht um redaktionelle oder sonstige eigene Inhalte der Antragsgegnerin,
sondern um eigene Beitrdge des jeweiligen Forumnutzers handele.

SchlieBlich ist sie der Auffassung, dass die von der Antragstellerin gertigten Beitrage
aber auch nicht geeignet seien, die fur einen Unterlassungsanspruch erforderliche
Wiederholungsgefahr zu begriinden, da sie keine rechtswidrigen AuBerungén der
Autoren enthielten. Insbesondere konne es den Kunden der Antragstellerin nicht
verwehrt werden, offentlich Uber mogliche rechtliche Schritte gegen die Antragstelle-
rin nachzudenken bzw. Erfahrungen zu diesem Thema auszutauschern. Soweit sie
also von der Antragstellerin im Ubrigen nicht beanstandete Tatsachenbehauptungen

enthielten, handele es sich bei den Beitrdgen um zulassige Meinungsaullerungen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen

den Parteien gewechselten Schriftsdtze sowie die zu den Akten gereichten Unterla-

gen Bezug genommen.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

“


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Infor?ationsrecht - http://www.jurpc.de

Entscheidungsqgrinde:

1.

Der Antrag auf Feststellung der Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache, als
den die Erledigungserkldrung nach dem Weigerung der Antragsgegnerin, sich dieser
anzuschlieen zu behandeln ist, ist als unzulassig zurtickzuweisen.

Dieser Antrag kann im Falle einer mundlichen Verhandlung wirksam nur bis zu deren
Ende gestellt werden, § 296a ZPO (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 24. Auflage, § 91a, Rn.
37). Vorliegend ging der Antrag allerdings schriftsatzlich erst nach dem Ende der
mundlichen Verhandlung bei Gericht ein. Eine Wiedereréffnimg der mundlichen Ver-
handlung kommt aufgrund der Natur des einstweiligen Verfiigungsverfahrens hier
nicht in Betracht.

Der Antrag wére aber auch unbegriindet, unabhangig davon, wie in der Sache selbst
zu entscheiden ist.

Denn die urspriingliche Begriindetheit des gestelltenAVerngungsantrages unterstelit,
ware das blofke Entfernen der monierten Beitrage aus dem Internetforum nicht ge-
eignet, die Wiederholungsgefahr zu beseitigen. Dies setzte vieimehr die Abgabe ei-
ner strafbewehrten Unterlassungserklarung durch die Antragsgegnerin voraus, was
hier unstreitig nicht geschehen ist. Denn der gestellte Antrag war nicht nur auf die
Beseitigung bestimmter Beitrage, sondern auf das generelle Unterlassung derartiger
Veroffentlichungen gerichtet.

Damit ist weiterhin Gber den in der mindlichen Verhandlung gesteliten Antrag zu be-

finden.

Der Antrag auf Erlass der von der Antragstellerin begehrten einstweiligen Verfigung

ist nicht begriindet.

Der Antragstellerin steht gegentber der Antragsgegnerin kein Unterlassungsan-
spruch gemaR den §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB zu.
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in Bezug 2uf die mit der Antragsschrift unmittelbar in Bezug genommenen beiden
Beitrage aus der Internetveroffentlichung vom 9. September 2002 kann dahinstehen,
inwieweit eine Verantwortlichkeit der Antragsgegnerin nach Kenntniserlangung von\
ihrem Inhalt nach Abmahnung durch die Antragstellerin gemaR § 11 Ziff. 1 des Tele-

dienstgesetzes gegeben ware.

Denn fir einen entsprechenden Unterlassungsanspruch fehlt es bereits an dem

hierfur notwendigen rechtswidrigen Inhalt.

Beide Beitrage schildern konkrete Erfahrungen, die Kunden in der Geschéftsab-
wicklung mit der Antragstellerin gemaéht haben. Diese werden auch konkret be-
zeichnet, wobei stets zweil Problemfelder angesprochen werden. Zum einen den be-
haupteten Nichterhalt eines bestimmten Handys sowie eine angeblich nicht erfolgte
Gutschrift, die versprochen worden sein soll. Diese konkreten Tatsachenbehauptun-
gen werden von der Antragstellerin auch nicht bestritten.

Die aus diesen Tatsachen von den Autoren dér Beitrage gezogenen Schiussfolge-
rungen stellen aber zulassige Meinungsauf3erungen dar. |

Es ist ihnen zunachst ein pauschaler Boykott-Aufruf oder ein Aufruf zu Sammel-
Klagen oder Sammel-Strafanzeigen nicht zu entnehmen. Es werden lediglich
"Ratschlage" fur diejenigen erteilt, die ahnliche Erfahrungen mit der Antragstellerin
gemacht haben soliten. ' '

Sofern in diesen Beitragen der Antragstellerin ein unredliches Geschaftsgebaren
unterstellt wird, so ist auch diese AuRerung zulassig. Denn die grundsatzlich beste-
hende MeinungséuBerungsfreihéit findet erst dort ihre Grenze, wo die Schwelle zur
sogenannten Schmahkritik Gberschritten ist; Dies ist dann gegeben, wenn mit einer
bestimmten AuBRerung allein die Schadigung des von der AuRerung Betroffenen be-
zweckt ist. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Vielmehr handelt es sich vorliegend um
Schiussfolgerungen, die juristische Laien in Bezug auf einen konkreten, streitigen
Sachverhalt vorgenommen haben. Bestehen fur derartige AdBerungen konkrete An-
knlpfungspunkte, so hat sie ein Betroffener auch dann hinzunehmen, wenn sich die
von dem AuBerndén vorgenommene juristische Einordnung bei génauer Prifung als
nicht haltbar oder jedenfalls umstritten herausstellen sollten (Wenzel, Das Recht der

Wort- und Bildberichterstattung, 4. Auflage, Rdnr. 4.57, 4.58 m.w.N.).
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Soweit die Antragstellerin im Verlaufe des Verfahrens weitere Beitrage eingereicht
hatte, die nach ihrer Auffassung rechtswidrige Inhalte enthalten, so scheitert eine
Verantwortlichkeit der Antragsgegnerin insoweit jedenfalls bereits daran, dass sie als
Diensteanbieter im Sinne der § 9 - 11 des Teledienstgesetzes nicht verpflichtet ist,
die von ihr ubermittelten oder gespeicherten -Informationen zu Gberwachen oder
nach Umstanden zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tatigkeit hinweisen, § 8
Abs. 2 S. 1 Teledienstgesetz. Dafir, dass sich die Antragsgegnerin die Inhalte des in
ihrem Forum veroffentiichten Beitrage selbst zu eigen gemacht héatte, bestehen keine
Anhaltspunkte. Dementsprechend ware sie erst nach Kenntniserlangung von dem
Inhalt gemal § 11 Ziff. 1 des Teledienstgesetzes zﬁr Uberpriifung verpflichtet gewe-
sen. Eine rechtzeitige Kenntniserlangung vor der mindlichen Verhandlung war hier
aber nicht gegeben.

Im Ubrigen wiirde der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aber auch hier an-
gesichts des fehlenden rechtswidrigen Inhaltes aus den bereits genannten Grinden
scheitern. Der Schriftsatz der Antragstellerin vom 2.12.02 gibt keine Veranlassung

fur eine abweichende Einschatzung.

Die Nebenentscheidung beruhen auf §§ 91 Abs. 1 S. 1 1. HS, 708 Ziff. 6, 711, 108
Abs. 1S.2ZPO. '

Streitwert: 15.000,00 €

Reske ' ‘ v Slota-Haaf . 'Rehbein
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